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Kommunale Wärmeplanung 

 
 

Begründung 

 

Am 22.11.2022 hat der Rat der Stadt Meckenheim das Ziel der Klimaneutralität bis 
spätestens 2045 beschlossen. Da ein erheblicher Teil der Treibhausgasemissionen auf 

den Wärmesektor zurückzuführen ist, stellt die kommunale Wärmeplanung einen 
zentralen Baustein für den kommunalen Klimaschutz und für die Erreichung der 
Klimaziele der Kommune dar. 

 
Die kommunale Wärmeplanung ist ein informelles Planungsinstrument der Kommune 

zur langfristigen Gestaltung der Wärmeversorgung von Gebäuden. Betrachtet werden 
in der kommunalen Wärmeplanung der Ist-Zustand der Wärmeversorgung auf dem 
Gemeindegebiet sowie Potenziale (Einsparungen sowie Einsatz erneuerbarer Energien) 

und Szenarien zur langfristigen, nachhaltigen Gestaltung der Wärmeversorgung.  
 

Ein Gesetzentwurf, welcher die kommunale Wärmeplanung flächendeckend zur 
Pflichtaufgabe für die Kommunen erklärt, ist derzeit auf Bundesebene in Erarbeitung. 
Der Bund beabsichtigt, eine verpflichtende Wärmeplanung für Kommunen mit mehr 

als ca. 10.000 bis 20.000 Einwohnern vorzuschreiben. Nach Verabschiedung eines 
entsprechenden Gesetzes auf Bundesebene, werden die Länder die Kommunen durch 

ein Landesgesetz verpflichten, die Wärmeplanung für ihr Gebiet durchzuführen. Der 



Koalitionsvertrag der NRW Landesregierung sieht vor, ab 2023 den rechtlichen 

Rahmen für die kommunale Wärmeplanung zu schaffen.  
 

Um der zukünftigen Verpflichtung bereits frühzeitig nachzukommen, hat die Stadt 
Meckenheim im März 2023 einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für die 
Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Meckenheim gestellt. Ein 

Bescheid liegt der Stadt bis dato noch nicht vor. Im Falle der Bewilligung, kann die 
Erstellung der Wärmeplanung mit einer Förderquote von 90% gefördert werden. 

 
In der Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz und Umwelt am 16.05.2023 stellt 
Frau Liczner, interkommunale Klimaschutzmanagerin der Klimaregion Rhein-Voreifel, 

einen kurzen Sachstand zum Thema „Kommunale Wärmeplanung“ vor.   
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